
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Haus Bethesda 
Wohngemeinschaften für Menschen mit 
Demenz 
 
Thunesweg 58 
40885 Ratingen 
02102/303-701 
 
Kosten für Unterkunft, Pflege und  
Betreuung 
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Tägl. Pflegesätze 
 
Pflegegrad 1  

Unterkunft  25,43 € 

Verpflegung 19,58 € 

Investitionskosten 14,95 € 

Pflegesatz Grad 1 69,63 € 

Ausbildungsumlage 0,53 € 

Vergütungszuschlag 6,12 € 

Einzelzimmerzuschlag 1,12 € 

 137,36 € 

  
 
Pflegegrad 2  

Unterkunft  25,43 € 

Verpflegung 19,58 € 

Investitionskosten 14,95 € 

Pflegesatz Grad 2 89,27 € 

Ausbildungsumlage 0,53 € 

Vergütungszuschlag 6,12 € 

Einzelzimmerzuschlag 1,12 € 

 157,00 € 

  

Pflegegrad 3  

Unterkunft  25,43 € 

Verpflegung 19,58 € 

Investitionskosten 14,95 € 

Pflegesatz Grad 3 105,44 € 

Ausbildungsumlage 0,53 € 

Vergütungszuschlag 6,12 € 

Einzelzimmerzuschlag 1,12 € 

 173,17 € 

  

Pflegegrad 4  

Unterkunft  25,43 € 

Verpflegung 19,58 € 

Investitionskosten 14,95 € 

Pflegesatz Grad 4 122,31 € 

Ausbildungsumlage 0,53 € 

Vergütungszuschlag 6,12 € 

Einzelzimmerzuschlag 1,12 € 

 190,04 € 

  

Pflegegrad 5  

Unterkunft  25,43 € 

Verpflegung 19,58 € 

Investitionskosten 14,95 € 

Pflegesatz Grad 5 129,87 € 

Ausbildungsumlage 0,53 € 

Vergütungszuschlag 6,12 € 

Einzelzimmerzuschlag 1,12 € 

  197,60 € 

 
Monatliche Kosten:  
(Durchschnitt 30,42 Tage) 
 
Grad 1   € 4.178,49 
Anteil Pflegekasse € 0,00  € 4.178,49 

Grad 2   € 4.775,94 
Anteil Pflegekasse € 770,00               € 4.005,94 

Grad 3   € 5.267,83 
Anteil Pflegekasse € 1.262,00 € 4.005,83 

Grad 4   € 5.781,02 
Anteil Pflegekasse € 1.775,00 € 4.006,02 

Grad 5   € 6.010,99 
Anteil Pflegekasse € 2.005,00 € 4.005,99 

 
Der Einrichtungseinheitliche Eigenanteil für 
pflegebedingte Aufwendungen beträgt monatlich  
€ 1.945,53. Dieser ist in der o.g. Berechnung bereits 
enthalten. 
 
Finanzierung: 
 
Zur Finanzierung der Heimkosten muss das eigene 
Einkommen (Renten, Pensionen, Miet- oder 
Zinseinnahmen etc.) eingesetzt werden. 
 
Sollte das eigene Einkommen zur Deckung der 
Heimkosten nicht ausreichen und existiert auch kein 
Vermögen über den Schonbetrag von €10.000 hinaus; 
kann die Einrichtung zunächst einen Antrag auf 
Pflegewohngeld stellen. 
 
Reicht auch der Pflegewohngeldzuschuss nicht aus, 
muss beim zuständigen Sozialamt ein Antrag auf 
Übernahme der Heimkosten gestellt werden. 
Hierfür liegt der Vermögensschonbetrag bei    €5.000. 
 
Wir beraten Sie gerne! 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere 
Verwaltung unter Tel. 02102/ 303-701 


